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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.2023

Norm

VersVG §150 Abs1

1. VersVG § 150 heute

2. VersVG § 150 gültig ab 06.04.1959

Rechtssatz

Der vom Haftp5ichtversicherer geschuldete Rechtsschutz wird durch Übernahme der für die Verteidigung gegen den

Haftp5ichtanspruch erforderlichen Kosten gewährt. Demgemäß sind nur jene außergerichtlichen Vertretungskosten

gedeckt, die versicherte Schadenersatzansprüche betreffen.
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